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 Veröffentlicht am 09.09.1993

Index

41/02 Staatsbürgerschaft

Norm

StbG 1985 §10 Abs1 Z6;

Rechtssatz

Bei der Verweigerung der Untersuchung der Atemluft auf Alkoholgehalt wie auch bei Fahrer8ucht handelt es sich um

schwerwiegende Übertretungen von zur Hintanhaltung von Gefahren für Leib und Leben erlassenen Vorschriften.
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